
 
 
1. Bankeinzugsermächtigung / 2. SEPA-Lastschriftenmandat 
 
 
 
 
 
An das 
Amt Ostholstein-Mitte 
Fachdienst Steuern und Abgaben 
Am Ruhsal 
23744 Schönwalde a. B. 
 
 
 
1. Einzugsermächtigung 
 
Ich ermächtige das Amt Ostholstein-Mitte, die von mir zu entrichtenden Zahlungen 

ab___________________ bei Fälligkeit zu Lasten des unten stehenden Kontos durch Lastschrift 

einzuziehen. 

 
 
2. SEPA-Lastschriftenmandat 

Gläubigeridentifikationsnummer: DE63ZZZ00000008535 
 
Ich ermächtige das Amt Ostholstein-Mitte Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Amt Ostholstein-Mitte auf mein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 
Kassenzeichen 
(Mandatsreferenz): ________________________________________________ 
 
Name, Vorname: ________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer: ________________________________________________ 
 
Postleitzahl und Ort: ________________________________________________ 
 
Telefonnummer: ________________________________________________ 
 
E- Mail: ________________________________________________ 
 
Kreditinstitut: ________________________________________________ 
 
Bankleitzahl: ________________________________________________ 
 
Kontonummer: ________________________________________________ 
 
IBAN: DE _  _ I _  _  _  _ I _  _  _  _ I _  _  _  _ I _  _  _  _ I _  _  
 
BIC: _  _  _  _  _  _  _  _ I _  _  
 
 
 
________________________   _______________________________________ 
Ort, Datum                              Unterschrift des Kontoinhabers 
 
 
 



 
 
 
 
 
Hinweise des Amtes Ostholstein-Mitte 
Tel.: 04528-9174-0 / Fax: 04528-9174-700 
 
 
Durch die Teilnahme am Lastschriftverfahren wird Ihnen die Zahlung der Steuern, Abgaben und 
Verwaltungsgebühren wesentlich erleichtert. 
 
Haben Sie ein Konto bei einer Bank oder Sparkasse, sollten Sie sich am Lastschriftverfahren 
beteiligen. 
 
Ihre Vorteile: 
 

- Sie zahlen immer den richtigen Betrag, auch wenn die Steuer- oder Abgabenhöhe sich 
ändert 

 
- Sie sparen sich die Überweisung der Forderung 

 
- Sie müssen keine Zahlungstermine überwachen 

 
- Alle Zahlungen erfolgen pünktlich 
 

 
Kein Risiko: 
 

- Mit dem Kontoauszug Ihres Geldinstitutes erhalten Sie über jede vorgenommene Abbuchung 
eine Quittung. 

 
- Sie können jeder Abbuchung widersprechen und von Ihrem Geldinstitut die Wiedergutschrift 

des abgebuchten Betrages verlangen. Hierfür gilt zur Zeit eine Frist von 6 Wochen, diese 
verlängert sich nach Nutzung des SEPA-Lastschriftenmandats auf 8 Wochen, denn im 
Zusammenhang mit der Schaffung eines einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrs-
raumes kommt es auch zu Änderungen beim Lastschriftverfahren ab 2012. Darum enthält 
der umseitige Vordruck auch schon das neue SEPA-Lastschriftenmandat. Wenn Sie den 
Vordruck komplett ausfüllen und einreichen, ist ein reibungsloser Übergang zum „neuen“ 
Recht ermöglicht. 

 
 
 
Bitte beachten Sie Folgendes: 
 
Bereits abgegebene Einzugsermächtigungen ohne SEPA-Lastschriftenmandat haben nur noch bis 
zur Umstellung auf die neuen EU-Richtlinien Gültigkeit. 
 
Entstehen der Amtskasse Ostholstein-Mitte im Rahmen des Lastschriftverfahrens Kosten, die Sie zu 
vertreten haben, weil eine Lastschrift nicht eingelöst werden kann, so sind die Kosten von Ihnen zu 
tragen. 
 
Abbuchungen von einem Sparkonto sind nicht möglich. 
 
 
 


